
Antrag 
auf Erteilung einer Erlaubnis 
gemäß § 11 Tierschutzgesetz 

 
 
 
Kreis Plön 
Der Landrat 
Veterinär- und  
Lebensmittelaufsicht 

24306  Plön 
 
 
Ich beabsichtige/wir beabsichtigen (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

1. • Tiere für andere in einem Tierheim oder in einer ähnlichen Einrichtung zu halten, 
 
 

2. • Tiere in einem Zoologischen Garten oder einer anderen Einrichtung, in der Tiere gehalten 
und zur Schau gestellt werden, zu halten, 
 

3. • für Dritte Hunde zu Schutzzwecken auszubilden und / oder hierfür Einrichtungen zu 
unterhalten, 
 

4. • Tierbörsen zum Zwecke des Tausches oder Verkaufs von Tieren durch Dritte 
durchzuführen 
 

5. • gewerbsmäßig Wirbeltiere, außer landwirtschaftliche Nutztiere, zu züchten oder zu halten 
 

6. • gewerbsmäßig Tiere zur Schau zu stellen oder für solche Zwecke zur Verfügung zu stellen 
 

7. • gewerbsmäßig Tiere als Schädlinge zu bekämpfen 
 
 

 
und beantrage(n) die Erteilung der Erlaubnis nach § 11 des Tierschutzgesetzes. 

 
 
 
 
 



Antrag 1 für Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz 
 
 
 
1. Angabe zum Betrieb oder zur Einrichtung 
 
1.1 Name des 

Unternehmers 
oder der Einrichtung 

 

 

1.2 Hauptsitz des 
Unterneh- 
mens oder der 
Einrichtung 
 

 

1.3 Betriebsstätte 
(abweichend vom 
Hauptsitz) 
 

 

1.4 Bei Gesellschaften 
Gesellschaftsform 
 

 

1.5 Name des/der 
Inhaber(in) oder Ge-
schäftsführer(in) 
 

 

1.6 Wohnort/PLZ 
Straße 
 

 

1.7 Telefon 
ggf. Fax 
 

 

1.8 Gewerbe angemeldet 
am 
(wenn erforderlich) 
bei welcher Behörde 

 

 
 
2.  Verantwortliche Person(en) für den Betrieb, die Einrichtung oder die Tätigkeit 
 
2.1 Name(n) der verant-

wortlichen Person(en) 
 

 

2.2 Anschrift(en) 
 
 

 

 
2.3 • Die Zulässigkeit der verantwortlichen Person(en) ist dem Fachdienst Veterinärwesen 

und Lebensmittelüberwachung bekannt. 



 
 • Zum Nachweis der Zuverlässigkeit der verantwortlichen Person(en) ist dem Antrag 

ein Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde sowie, bei gewerblicher Tätigkeit 
oder einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung, ein Auszug aus dem Gewerbe- 
zentralregister zur Vorlage bei einer Behörde beigefügt. 
 

 
 
3.  Nachweis der Sachkunde der verantwortlichen Person(en) 
     (nicht erforderlich zur Durchführung von Tierbörsen  
 
3.1 Liegt ein mehrjähriger haupt- 

o. nebenberuflicher Umgang 
mit den für die Tätigkeit oder 
Einrichtung vorgesehenen 
Tieren vor? 
(bitte Nachweis beifügen) 

 

•  nein 
•  ja;  seit: 
           als: 
in folgendem Betrieb 

3.2 Berufliche Qualifikation der 
verantwortlichen Person 
(bitte Nachweis beifügen) 

 

 

 
 
4. Angaben zur beabsichtigten Tätigkeit 
 
Bei Ausbildung von Hunden zu Schutzzwecken 

Beschreibung der Vorrichtungen 
sowie der Zubereitungen und Stoffe 
für die Tätigkeit 
(Lage, Größe, Ausstattung, ggf. gesondertes 
Blatt mit Zeichnung)  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Bei Bekämpfung von Wirbeltieren als Schädlinge 

Beschreibung der Vorrichtungen 
sowie der Zubereitungen und 
Stoffe für die Tätigkeit 
(ggf. gesondertes Blatt) 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Zurschaustellung von Tieren oder Haltung in einem Zoologischen Garten, einem 
Tierheim oder einer ähnlichen Einrichtung oder gewerbsmäßiger Zucht oder Haltungvon 
Wirbeltieren 

 

Art und Anzahl der Tiere Art Anzahl 
 
 
 
 

 
 
Beschreibung der Räume und Ein- 
richtungen für die Tätigkeit 
(Lage, Größe, Ausstattung, ggf.  
gesondertes Blatt mit Zeichnung)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Erstreckt sich die Tätigkeit auch 
auf eine besonders geschützte 
Tierart? 
 
 
 
 
 
 
 

 

•   nein 
•   ja, folgende 

 
  
  
  

Es wird versichert, dass die benannte verantwortliche Person 
- die für diese Tätigkeit erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, 
- in den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung nicht wegen eines Verbrechens oder eines 
 tierschutzrelevanten Vergehens verurteilt ist, 



- gegen sie in den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung keine Bußgelder wegen tierschutz- 
 relevanter Ordnungswidrigkeiten verhängt wurden, 
- gegen sie keine Verfahren wegen tierschutzrelevanter Verstöße anhängig sind. 
 
Es wird weiterhin versichert, dass die der Tätigkeit dienenden Räume und Einrichtungen eine den 
Anforderungen des Tierschutzgesetzes entsprechende Ernährung, Pflege und Unterbringung der Tiere 
ermöglichen. 
 

Datum Unterschrift(en) 
 
 

 


